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1 Ausgangslage 

Das Vorhaben umfasst die Sanierung der Hergiswaldstrasse sowie des parallel verlaufenden Krienbach auf 
einer Länge von insgesamt rund 750 Metern [11]. 

Gemäss Prüfperimeter Bodenverschiebungen (PBV) liegt bei der durch das Bauvorhaben (Anhang A) 
betroffenen Flächen ein Verdacht auf eine chemische Belastung des Bodens vor (Strasse, und Altbaugebiet, 
Anhang B). Die konkrete Belastungssituation (inkl. Gartenanlagen) ist deshalb abzuklären und ein 
Untersuchungsbericht inkl. Verwertungskonzept einzureichen.  

2 Grundlagen 

[1] Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) vom 4. 
Dezember 2015 [SR814.600], Stand am 1. Januar 2024 

[2] Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBo) vom 1. Juli 1998 [SR814.12], Stand am 12. April 
2016 

[3] Verordnung über den Umgang mit Organismen in der Umwelt (Freisetzungsverordnung, FrSV) vom 10. 
September 2008 [SR814.911], Stand am 1. Januar 2023 

[4] Beurteilung von Boden im Hinblick auf seine Verwertung, Verwertungseignung von Boden, Ein Modul 
der Vollzugshilfe «Bodenschutz beim Bauen», UV-2112-D, BAFU, 2021 

[5] Erläuterungen zur Verordnung vom 1. Juli 1998 über Belastungen des Bodens (VBBo), Vollzug Umwelt, 
BUWAL, 2001 

[6] Verwertung von ausgehobenem Boden (Wegleitung Bodenaushub), Wegleitung, Vollzug Umwelt, 
BUWAL, 2001 

[7] Handbuch Probenahme und Probenvorbereitung für Schadstoffuntersuchungen in Böden, Vollzug 
Umwelt, BUWAL, 2003 

[8] Praxishilfe Neophyten, Problempflanzen richtig erkennen und richtig handeln, Kantone Uri, Schwyz, 
Nidwalden, Obwalden, Luzern und Zug, Januar 2020, 
https://lawa.lu.ch/media/LAWA/Dokumente/njf/lebensraeume/neobiota/Praxishilfe_Neophyten_2020.pdf 

[9] Geoportal Kanton Luzern, https://www.geo.lu.ch, Prüfperimeter für Bodenverschiebungen, Stand 
03.2024 

[10] Online-Feldbuch für invasive Neophyten, https://neo.infoflora.ch/de/index.html, Stand 03.2024 

[11] Situationsplan Sanierung Hergiswaldstrasse & Kriensbach mit ergänzendem Rad-/Gehweg, Wälli AG, 
Ingenieure Horw, 04.09.2023 

[12] Situationsplan mit Gewässerraum, Wälli AG, Ingenieure Horw, 12.09.2023 

[13] VSS-Normen SN 640 581 Erdbau, Boden; Bodenschutz und Bauen, 2019 

[14] Boden und Bauen, Stand der Technik und Praktiken, UW-1508-D, BAFU, 2015  
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3 Chemische Bodenbelastung 

3.1 Durchgeführte Untersuchungen 

Zur Beurteilung der Schadstoffsituation erfolgten im März 2024 Schadstoffuntersuchungen gemäss VBBo [2]. 
Die Beprobung erfolgte gemäss den Vorgaben des Handbuchs für Probenahme des BAFU [7] mittels 
Pürckhauer-Bohrstock und jeweils 20-25 Einstichen pro Mischprobe. Die Verteilung der Probenahmestandorte 
erfolgte bei den Linienproben (LP) systematisch auf die gesamte Linie. Die Linienproben wurden in 1m und 
3m Abstand zur Hergiswaldstrasse entnommen. Die Lage ist im Anhang C ersichtlich. 

Die geplanten Beprobungsstandorte mit den durchzuführenden Analyseparametern wurden dem uwe am 
6.03.2024 mitgeteilt. Das uwe teilte daraufhin mit, dass Parzelle 3751 mit Linienproben auf mindestens 1m 
und 3m auf den Belastungshinweis Altbau beprobt werden solle. Diesem Antrag wurde vollständig Rechnung 
getragen. 

Weiter teilte das uwe mit, dass auch die Flächen 785, 782, 780, 781 entlang des Baches tangiert werden, und 
diese somit ebenfalls zu untersuchen sind. Daraufhin wurde der Bachrand auf fast der gesamten Länge der 
Parzelle 781 beprobt. Da der Belastungshinweis Altbau vorliegt, kann davon ausgegangen werden, dass sich 
die Belastungen auf der anderen Uferseite ohne weitere Probenahme identisch zeigen.  

3.2 Resultate 

Die folgende Tabelle 1 fasst die Analyseresultate der entnommenen Proben (Anhang D) und die Beurteilung 
gemäss VBBo [2] und der Wegleitung Bodenaushub [5] resp. VVEA [1] im Hinblick auf die Wahl des 
Entsorgungsweges zusammen. Gemäss der Wegleitung Bodenaushub [5] wird die Verwertbarkeit von 
abgetragenem Boden aus Sicht seiner Schadstoffbelastung anhand von Richt- und Prüfwerten beurteilt. Dabei 
werden drei Belastungskategorien unterschieden: 

 Kategorie I / unbelastet: < VBBo Richtwert 
Keine Gefährdung. Art des Aufbringstandorts grundsätzlich frei wählbar. Abgetragener Ober- und 
Unterboden ist möglichst vollständig zu verwerten. Im Umgang (Belastung, Abtrag, Aufbringen) sind 
bodenschützerische Massnahmen erforderlich. 

Das Material ist auch gemäss VVEA als unverschmutzt zu bewerten und kann frei verwendet werden. 

 Kategorie II / schwach belastet: > VBBo Richtwert, < VBBo Prüfwert 
Bodenfruchtbarkeit nicht langfristig gewährleistet. Soll möglichst vor Ort oder, bei ähnlicher 
Vorbelastung, auf weniger empfindlichen Flächen bezüglich Nutzung und Gewässerschutz verwertet 
werden. Dabei ist die Verwertung zwingend anzustreben: nur wenn nachweislich keine Verwertung 
möglich ist, kann eine Entsorgung in Betracht gezogen werden. Im Umgang (Belastung, Abtrag, 
Aufbringen) sind bodenschützerische Massnahmen mit vorgängiger Freigabe durch die BBB 
erforderlich. 

Das Material ist gemäss VVEA als schwach verschmutzt zu bewerten und kann mit Einschränkungen 
verwendet werden. 

 Kategorie III / stark belastet: > VBBo Prüfwert, > VVEA Grenzwert Typ B 
Kann Menschen, Tiere oder Pflanzen gefährden. Kann nur in wenigen Ausnahmefällen verwertet 
werden und muss grundsätzlich behandelt oder in einer Deponie Typ B (VVEA, wenig verschmutzt) 
entsorgt werden. Bei einer Entsorgung sind keine bodenschützerischen Massnahmen im Umgang 
erforderlich. 

 Kategorie III / stark belastet: > VBBo Prüfwert, > VVEA Grenzwert Typ E 
Kann Menschen, Tiere oder Pflanzen gefährden. Kann nicht verwertet, sondern muss behandelt 
oder in einer Deponie Typ E (VVEA, stark verschmutzt) entsorgt werden. Bei einer Entsorgung sind 
keine bodenschützerischen Massnahmen im Umgang erforderlich.  
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Probe 
Tiefe 

[m) 
Pb 

[mg/kg) 

Cd 
[mg/kg) 

Cu 
[mg/kg) 

Zn 
[mg/kg) 

B(a)P 
[mg/kg) 

∑ PAK 
[mg/kg) 

LP1-OB-1m 0.0 – 0.2 33 <0.3 26 120 0.03 0.43 

LP1-OB-3m 0.0 – 0.2 28 <0.3 19 89 0.02 0.2 

FP1-OB-B 0.0 – 0.2 55 <0.3 30 190 0.03 0.59 

FP1-UB-B 0.2 – 0.4 48 <0.3 19 70 <0.02 0.1 

FP2-OB-S 0.0 – 0.2 40 <0.3 41 140 <0.02 0.05 

FP2-UB-S 0.2 – 0.4 110 <0.3 23 94 <0.02 0.08 

FP3-OB-B 0.0 – 0.2 34 - - - 0.03 0.36 

FP4-OB-S 0.0 – 0.2 27 - - - <0.02 0.00 

FP5-OB-S 0.0 – 0.2 43 - - - <0.02 0.00 

FP6-OB-S 0.0 – 0.2 43 - - - 0.06 0.66 

FP7-OB-B 0.0 – 0.2 73 0.4 28 170 <0.02 0.00 

FP7-UB-B 0.2 – 0.4 57 <0.3 21 120 0.05 0.62 

VBBo Richtwert 50 0.8 40 150 0.2 1 

VBBo Prüfwert 200 2 150 300 * 1 10 

VVEA Grenzwert Typ B 500 10 500 1000 3 25 

VVEA Grenzwert Typ E 2000 10 5000 5000 10 250 

Tabelle 1  Ergebnisse der chemischen Analysen (Anhang D). * = Praktischer Vollzug nach der Verwertungseignung von Boden. 
Beurteilung der Belastung gemäss VBBo.        S=Probenahme an der Strasse, B = Probenahme entlang des Bachs. 

 

Die Richtwerte gemäss VBBo werden bei folgenden Proben eingehalten: LP1-OB-1m, LP1-OB-3m, FP1-
UB-B, FP3-OB-B, FP4-OB-S, FP5-OB-S, FP6-OB-S. Der Boden gilt als unbelastet und kann gemäss Kapitel 
3.2 Absatz 2 uneingeschränkt wiederverwendet werden.  

Bei der Probenahme von FP1-UB-B wurde praktisch kein Unterboden angetroffen. Da die Probe zusätzlich 
nahe dem Grenzwert liegt, wird sie in den folgenden Abschnitten aus diesen Gründen ebenfalls als leicht 
belastet behandelt. 

Die Richtwerte gemäss VBBo werden bei folgenden Proben überschritten: FP1-OB-B (Blei und Zink), FP2-
OB-S (Kupfer), FP2-UB-S (Blei), FP7-OB-B (Blei, Zink)., FP7-UB-B (Blei). Der Boden gilt als schwach 
belastet. Er kann entweder, wenn projektbedingt möglich, vor Ort oder auf einer Fläche mit gleicher oder 
höherer Belastung wiederverwendet werden. Ist keine Verwertung möglich, ist der Boden auf einer Deponie 
Typ B zu entsorgen. 

Die Prüfwerte gemäss VBBo werden bei keinen Proben überschritten.  
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4 Fremdstoffe 

Im Rahmen der Abklärung der Schadstoffbelastung wurden keine Fremdstoffe im Boden vorgefunden. 

5 Invasive Neophyten 

Bei der Probenahme im März 2024 wurden keine Neophyten festgestellt. Gemäss Online-Feldbuch für 
invasive Neophyten [10] wurden im Jahr 2010 positive Beobachtungen zum vielährigen Knöterich gemacht.  

Die Situation soll während der Bauarbeiten laufend überprüft werden. Das Vorgehen für eine allfällige 
Entfernung resp. Bekämpfung von Neophyten richtet sich nach der Praxishilfe Neophyten [8]. 

 

6 Verwertungseignung von Boden 

Für die Beurteilung der Verwertbarkeit des Bodens im Projektperimeter wird die Richtlinie Beurteilung von 
Boden im Hinblick auf seine Verwertung [4] hinzugezogen. Für Boden, der im Rahmen eines Bauprojekts 
abgetragen wird, besteht gemäss Art. 18 der Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von 
Abfällen (VVEA) eine Verwertungspflicht, sofern die Kriterien nach Abs. 1 Bst. a-c erfüllt sind. 

Hierzu werden die physikalischen Eigenschaften (Art. 18 Abs. 1 Bst. a VVEA), die chemischen (Art. 18 Abs. 1 
Bst. b VVEA) und biologischen Belastungen des Bodens sowie enthaltene Fremdstoffe im Boden (Art. 18 
Abs. 1 Bst. c VVEA) beurteilt. Anschliessend wird der Boden in vier Verwertungsklassen eingeteilt: 

 Verwertungspflichtiger Boden (vp) 

 Eingeschränkt verwertbarer Boden (evI) 

 Nur am Entnahmeort verwertbarer Boden (evII) 

 Nicht verwertbarer Boden (nv) 

Der schwach belastete Ober- (0.0 – 0.2m) und Unterboden (0.2 – 0.4m) von 0m bis Projektgrenze auf den 
Parzellen: 3752, 3754, 807, 755, 4310, 781, 782, und 777 ist nach der Richtlinie Verwertungseignung von 
Boden (BAFU 2021) als eingeschränkt verwertbarer Boden (evI) zu klassieren. Der abgetragene Boden 
untersteht nicht der Verwertungspflicht. Eine allfällige Verwertung darf nur auf Flächen erfolgen, auf welchen 
bereits eine analoge chemische Belastung vorhanden ist oder auf Flächen, auf welchen eine weitere 
Anreicherung von Schadstoffen über die Richtwerte innert weniger Jahre stattfindet (z.B. bei 
Verkehrsanlagen). 

Der Ober- als auch der Unterboden auf den Parzellen: 3385, 3751, 5815, 805, 3828, 806, 1099, 771, 2839 
und 804 ist nach der Richtlinie Verwertungseignung von Boden (BAFU 2021) als verwertungspflichtiger Boden 
(vp) zu klassieren und unterliegt somit der Verwertungspflicht. 

Die durchgeführten Beprobungen haben insgesamt gezeigt, dass eine chemische Belastung, wenn 
vorhanden, strassenseitig nur in kleinem Masse in die Tiefe vorhanden ist. Somit wurde zur einfachen 
Handhabung eine Belastungstabelle pro beanspruchter Parzelle erstellt, um die Belastungen abzugrenzen. 
So wurde wegen tiefergehenden Kubaturen Parzelle 3385 mit der Beprobung auf Parzelle 3751 gleichgestellt, 
wohingegen die als leicht belastet analysierte Beprobung auf Parzelle 3752 auf dem schmalen 
Projektperimeter bis zur nächsten unbelasteten Beprobung verwendet wurde. 

Am Bach wurde die unbeprobte Parzelle der nächstgelegenen beprobten bachseitigen Parzelle gleichgestellt. 
Auch hier wird durch den Belastungshinweis Altbau davon ausgegangen, dass sich die 
Belastungsunterschiede nicht massgeblich von Parzelle zu Parzelle unterscheiden. 

In Tabelle 2 ist die Verwertungseignung des Bodens je Parzelle sowie die dafür referenzierte Probenahme 
zusammengegestellt. 
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Parzelle Probe 
Tiefe 

[m] 

Qualität 
Bodenaushub 

Verwertungseignung 
Verwertung / 
Entsorgung 

3385 
LP1-OB-1/3m 0.0 – 0.4 

Kategorie I 
unbelastet 

verwertungspflichtiger 
Boden (vp) 

uneingeschränkte 
Verwertung 

3751 
LP1-OB-1/3m 0.0 – 0.4 

Kategorie I 
unbelastet 

verwertungspflichtiger 
Boden (vp) 

uneingeschränkte 
Verwertung 

3752 
FP2-OB/UB-S 0.0 – 0.4 

Kategorie II 
schwach belastet 

eingeschränkt verwertbarer 
Boden (evI) 

Verwertung vor Ort / 
Deponie Typ B 

3754 
FP2-OB/UB-S 0.0 – 0.4 

Kategorie II 
schwach belastet 

eingeschränkt verwertbarer 
Boden (evI) 

Verwertung vor Ort / 
Deponie Typ B 

807 
FP2-OB/UB-S 0.0 – 0.4 

Kategorie II 
schwach belastet 

eingeschränkt verwertbarer 
Boden (evI) 

Verwertung vor Ort / 
Deponie Typ B 

5815 
FP4-OB-S 0.0 – 0.4 

Kategorie I 
unbelastet 

verwertungspflichtiger 
Boden (vp) 

uneingeschränkte 
Verwertung 

805 
FP5-OB-S 0.0 – 0.4 

Kategorie I 
unbelastet 

verwertungspflichtiger 
Boden (vp) 

uneingeschränkte 
Verwertung 

3828 
FP4-OB-S 0.0 – 0.4 

Kategorie I 
unbelastet 

verwertungspflichtiger 
Boden (vp) 

uneingeschränkte 
Verwertung 

806 Nicht im PBV Eintrag 
(Seite Kleinbuholz) 

0.0 – 0.4 
Kategorie I 
unbelastet 

verwertungspflichtiger 
Boden (vp) 

uneingeschränkte 
Verwertung 

806 FP5-OB-S 
(Bei Hergiswaldstrasse) 

0.0 – 0.4 
Kategorie I 
unbelastet 

verwertungspflichtiger 
Boden (vp) 

uneingeschränkte 
Verwertung 

1099 
FP6-OB-S 0.0 – 0.4 

Kategorie I 
unbelastet 

verwertungspflichtiger 
Boden (vp) 

uneingeschränkte 
Verwertung 

755 
FP1-OB/UB-B 0.0 – 0.4 

Kategorie II 
schwach belastet 

eingeschränkt verwertbarer 
Boden (evI) 

Verwertung vor Ort / 
Deponie Typ B 

4310 
FP1-OB/UB-B 0.0 – 0.4 

Kategorie II 
schwach belastet 

eingeschränkt verwertbarer 
Boden (evI) 

Verwertung vor Ort / 
Deponie Typ B 

781 
FP7-OB/UB-B 0.0 – 0.4 

Kategorie II 
schwach belastet 

eingeschränkt verwertbarer 
Boden (evI) 

Verwertung vor Ort / 
Deponie Typ B 

782 
FP7-OB/UB-B 0.0 – 0.4 

Kategorie II 
schwach belastet 

eingeschränkt verwertbarer 
Boden (evI) 

Verwertung vor Ort / 
Deponie Typ B 

777 
FP7-OB/UB-B 0.0 – 0.4 

Kategorie II 
schwach belastet 

eingeschränkt verwertbarer 
Boden (evI) 

Verwertung vor Ort / 
Deponie Typ B 

771 
FP3-OB-B 0.0 – 0.4 

Kategorie I 
unbelastet 

verwertungspflichtiger 
Boden (vp) 

uneingeschränkte 
Verwertung 

2839 
FP3-OB-B 0.0 – 0.4 

Kategorie I 
unbelastet 

verwertungspflichtiger 
Boden (vp) 

uneingeschränkte 
Verwertung 

804 
FP3-OB-B 0.0 – 0.4 

Kategorie I 
unbelastet 

verwertungspflichtiger 
Boden (vp) 

uneingeschränkte 
Verwertung 

Tabelle 2  Verwertungseignung von Boden je Parzelle sowie die dafür referenzierte Probenahme 
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7 Verwertungs-/Entsorgungskonzept 

Insgesamt wird eine Fläche von knapp 1’450 m2 überbaut. Der Oberboden wird vollständig, der Unterboden 
wo projektbedingt nötig, abgetragen. Dabei fallen ca. 340 m3 Oberboden (durchschnittliche Mächtigkeit 
geschätzt 20cm) und ca. 190 m3 Unterboden (durchschnittliche Mächtigkeit geschätzt 30 cm) an. Davon sind 
ca. 120 m3 Oberboden und aufgerundet ca. 135 m3 Unterboden schwach belastet (Tabelle 3). Die 
Bodenmächtigkeiten sind angenommene Durchschnittswerte und können tatsächlich stark abweichen, 
insbesondere deshalb, weil es sich vorwiegend um künstlich geschüttetes Bodenmaterial handelt wie 
Strassenränder, Bordüren, Böschungen, Rabatten etc., die der Terraingstaltung dienten. 

Wo möglich soll für die Rekultivierung an zuvor schwach belasteten Standorten zuerst wiederum das schwach 
belastete Material verwendet werden. Der unbelastete, überschüssige Boden ist als Boden zu verwerten 
(Verwertungspflicht). Der Ort der Verwertung wird, sobald bekannt, offengelegt. 

In Tabelle 3 ist die Verwertungsmöglichkeit pro Parzelle, Bodenart und Menge zusammengestellt. Im Anhang 
E befindet sich ein Belastungs- / Verwertungsplan, indem die betroffenen Bereiche grafisch eingetragen und 
farblich markiert sind, um die Frage der Verwertung vor Ort übersichtlicher zu gestalten. 

Tabelle 3  Verwertungs-/Entsorgungsmöglichkeit pro Parzelle, Bodenschicht und Menge. 

Parzelle Bodenart Kategorie LVA-Code Verwertung Menge [m3] 
fest 

3385 Oberboden unbelastet 17 05 04 Intern: vor Ort / Abfuhr:externe Verwertung 42.5 

3751 Oberboden unbelastet 17 05 04 Intern: vor Ort / Abfuhr:externe Verwertung 34 

3752 Oberboden schwach belastet 17 05 93 Intern: vor Ort / Abfuhr: Deponie Typ B 3 

3754 Oberboden schwach belastet 17 05 93 Intern: vor Ort / Abfuhr: Deponie Typ B 15.5 

807 Oberboden schwach belastet 17 05 93 Intern: vor Ort / Abfuhr: Deponie Typ B 13 

5815 Oberboden unbelastet 17 05 04 Intern: vor Ort / Abfuhr:externe Verwertung 65 

805 Oberboden unbelastet 17 05 04 Intern: vor Ort / Abfuhr:externe Verwertung 16.5 

3828 Oberboden unbelastet 17 05 04 Intern: vor Ort / Abfuhr:externe Verwertung 3 

806 Oberboden unbelastet 17 05 04 Intern: vor Ort / Abfuhr:externe Verwertung 0.5 

806 Oberboden unbelastet 17 05 04 Intern: vor Ort / Abfuhr:externe Verwertung 3 

1099 Oberboden unbelastet 17 05 04 Intern: vor Ort / Abfuhr:externe Verwertung 18 

755 Oberboden schwach belastet 17 05 93 Intern: vor Ort / Abfuhr: Deponie Typ B 6 

755 Unterboden schwach belastet 17 05 93 Intern: vor Ort / Abfuhr: Deponie Typ B 9 

4310 Oberboden schwach belastet 17 05 93 Intern: vor Ort / Abfuhr: Deponie Typ B 23.5 

4310 Unterboden schwach belastet 17 05 93 Intern: vor Ort / Abfuhr: Deponie Typ B 35 

781 Oberboden schwach belastet 17 05 93 Intern: vor Ort / Abfuhr: Deponie Typ B 20 

781 Unterboden schwach belastet 17 05 93 Intern: vor Ort / Abfuhr: Deponie Typ B 30 

782 Oberboden schwach belastet 17 05 93 Intern: vor Ort / Abfuhr: Deponie Typ B 17 

782 Unterboden schwach belastet 17 05 93 Intern: vor Ort / Abfuhr: Deponie Typ B 25.5 

777 Oberboden schwach belastet 17 05 93 Intern: vor Ort / Abfuhr: Deponie Typ B 23 

777 Unterboden schwach belastet 17 05 93 Intern: vor Ort / Abfuhr: Deponie Typ B 34.5 

771 Oberboden unbelastet 17 05 04 Intern: vor Ort / Abfuhr:externe Verwertung 21.5 

771 Unterboden unbelastet 17 05 04 Intern: vor Ort / Abfuhr:externe Verwertung 32 

2839 Oberboden unbelastet 17 05 04 Intern: vor Ort / Abfuhr:externe Verwertung 3.5 

2839 Unterboden unbelastet 17 05 04 Intern: vor Ort / Abfuhr:externe Verwertung 5 

804 Oberboden unbelastet 17 05 04 Intern: vor Ort / Abfuhr:externe Verwertung 11 

804 Unterboden unbelastet 17 05 04 Intern: vor Ort / Abfuhr:externe Verwertung 16.5 
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9 Disclaimer 

CSD bestätigt hiermit, dass bei der Abwicklung des Auftrages die Sorgfaltspflicht angewendet wurde, die Ergebnisse und 
Schlussfolgerungen auf dem derzeitigen und im Bericht dargestellten Kenntnisstand beruhen und diese nach den anerkannten Regeln 
des Fachgebietes und nach bestem Wissen ermittelt wurden. 

CSD geht davon aus, dass 

 ihr seitens des Auftraggebers oder von ihm benannter Drittpersonen richtige und vollständige Informationen und Dokumente 
zur Auftragsabwicklung zur Verfügung gestellt wurden 

 von den Arbeitsergebnissen nicht auszugsweise Gebrauch gemacht wird 
 die Arbeitsergebnisse nicht unüberprüft für einen nicht vereinbarten Zweck oder für ein anderes Objekt verwendet oder auf 

geänderte Verhältnisse übertragen werden. 
Andernfalls lehnt CSD gegenüber dem Auftraggeber jegliche Haftung für dadurch entstandene Schäden ausdrücklich ab. 

Macht ein Dritter von den Arbeitsergebnissen Gebrauch oder trifft er darauf basierende Entscheidungen, wird durch CSD jede Haftung 
für direkte und indirekte Schäden ausgeschlossen, die aus der Verwendung der Arbeitsergebnisse allenfalls entstehen. 



 

 CSD INGENIEURE AG | DCH014638 | DCH014638_SanierungHergiswaldstrasseKrienbach_Boden.docx
 

 Situationsplan 
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 Prüfperimeter Bodenverschiebung 
  



Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.
Verbindlich sind einzig die von der zuständigen Stelle abgegebenen Pläne. Massstabsabweichungen in der Karte sind möglich.

© Daten: rawi Kt. LU Kartenzentrum: 2’661’882E 1’209’265N

KA
N T

ON LUZERN

0 110 m

1:3’000
±

27.03.2024
Ausdruck geoportal.lu.ch
Prüfperimeter für Bodenverschiebungen (PBV)

Umwelt und Energie (uwe)
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 Standorte Probenahme 
  



Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.
Verbindlich sind einzig die von der zuständigen Stelle abgegebenen Pläne. Massstabsabweichungen in der Karte sind möglich.

© Daten: rawi Kt. LU Kartenzentrum: 2’661’886E 1’209’229N

KA
N T

ON LUZERN

0 75 m

1:2’000
±

28.02.2024
Ausdruck geoportal.lu.ch
Grundbuchplan (amtliche Vermessung)

Raum und Wirtschaft (rawi)

OBERHOLZER Remo Werner
Beschreibung
LP1-OB/UB-1m

OBERHOLZER Remo Werner
Beschreibung
LP1-OB/UB-3m

OBERHOLZER Remo Werner
Beschreibung
FP1-OB/UB-B

OBERHOLZER Remo Werner
Beschreibung
FP2-OB/UB-S

OBERHOLZER Remo Werner
Beschreibung
FP3-OB/UB-B

OBERHOLZER Remo Werner
Beschreibung
FP5-OB/UB-S

OBERHOLZER Remo Werner
Beschreibung
FP4-OB/UB-S

OBERHOLZER Remo Werner
Beschreibung
FP6-OB/UB-S

OBERHOLZER Remo Werner
Polygonzug

OBERHOLZER Remo Werner
Beschreibung
FP7-OB/UB-B
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 Untersuchungsbericht SGS AG 
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 Belastungs- und Verwertungsplan 
 



OBERHOLZER Remo Werner
Rechteck

OBERHOLZER Remo Werner
Rechteck

OBERHOLZER Remo Werner
Textfeld
ProbenahmestandorteOber- und Unterboden unbelastet, VerwertungspflichtOber- und Unterboden leicht Belastet, Vor Ort verwerten oder auf Deponie Typ B

OBERHOLZER Remo Werner
Rechteck

OBERHOLZER Remo Werner
Rechteck

OBERHOLZER Remo Werner
Polygonzug

OBERHOLZER Remo Werner
Polygonzug

OBERHOLZER Remo Werner
Polygonzug

OBERHOLZER Remo Werner
Polygonzug

OBERHOLZER Remo Werner
Polygonzug

OBERHOLZER Remo Werner
Polygonzug

OBERHOLZER Remo Werner
Polygonzug

OBERHOLZER Remo Werner
Polygonzug

OBERHOLZER Remo Werner
Beschreibung
LP1-OB-3m

OBERHOLZER Remo Werner
Beschreibung
LP1-OB-1m

OBERHOLZER Remo Werner
Beschreibung
FP1-OB/UB-B

OBERHOLZER Remo Werner
Beschreibung
FP7-OB/UB-B

OBERHOLZER Remo Werner
Beschreibung
FP2-OB/UB-S

OBERHOLZER Remo Werner
Polygonzug

OBERHOLZER Remo Werner
Beschreibung
FP3-OB-B

OBERHOLZER Remo Werner
Beschreibung
FP6-OB-B

OBERHOLZER Remo Werner
Beschreibung
FP4-OB-B

OBERHOLZER Remo Werner
Beschreibung
FP5-OB-B

OBERHOLZER Remo Werner
Beschreibung
Parzelle 3385unbelastet, abgeleitet aus LP1-OB

OBERHOLZER Remo Werner
Beschreibung
Parzelle 755leicht belastet, abgeleitet aus FP1-OB/UB-B

OBERHOLZER Remo Werner
Beschreibung
Parzelle 4310leicht belastet, abgeleitet aus FP1-OB/UB-B

OBERHOLZER Remo Werner
Beschreibung
Parzelle 3751 unbelastet, abgeleitet aus LP1-OB

OBERHOLZER Remo Werner
Beschreibung
Parzelle 3752, 3754leicht belastet, abgeleitet aus FP2-OB/UB-S

OBERHOLZER Remo Werner
Beschreibung
Parzelle 781, 782, 777leicht belastet, abgeleitet aus FP7-OB/UB-B

OBERHOLZER Remo Werner
Beschreibung
Parzelle 771 unbelastet, abgeleitet aus FP3-OB-B

OBERHOLZER Remo Werner
Beschreibung
Parzelle 2839, 804unbelastet, abgeleitet aus FP3-OB-B

OBERHOLZER Remo Werner
Beschreibung
Parzelle 807leicht belastet, abgeleitet aus FP2-OB/UB-S

OBERHOLZER Remo Werner
Beschreibung
Parzelle 805unbelastet, abgeleitet aus FP5-OB-S

OBERHOLZER Remo Werner
Beschreibung
Parzelle 5815unbelastet, abgeleitet aus FP4-OB-S

OBERHOLZER Remo Werner
Beschreibung
Parzelle 3828unbelastet, abgeleitet aus FP4-OB-S

OBERHOLZER Remo Werner
Beschreibung
Parzelle 806unbelastet, abgeleitet aus FP5-OB-S

OBERHOLZER Remo Werner
Beschreibung
Parzelle 806unbelastet, nicht im PBV

OBERHOLZER Remo Werner
Beschreibung
Parzelle 1099unbelastet, abgeleitet aus FP7-OB-S


	Anhang A - Situationsplan
	Anhang B - PBV
	Anhang C -Probenahmestandorte
	Anhang D1 -Prüfbericht
	Anhang D2 -Prüfbericht
	Anhang E - Belastungsplan

